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Zusammenfassung

Der Beitrag reflektiert und diskutiert sozial
ethische und gesellschaftliche Auswirkungen 
selektiver Pränataldiagnostik (PND) kritisch, 
um den Blick von der dominierenden indivi-
dualistischen Perspektive um machtkritische 
und gesellschaftspolitische, insbesondere 
feministische und behindertenpolitische Di-
mensionen zu erweitern. Die Einführung 
neuer nichtinvasiver Pränataltests (NIPT) ver-
deutlichte das Spannungsverhältnis zwischen 
dem Recht auf reproduktive Selbstbestim-
mung und dem Existenzrecht von Menschen 
mit Behinderungen (Tolmein 2012). Vor dem 
Hintergrund medizinisch-technischer Ent-
wicklungen zeigt sich eine Ausdifferenzie-
rung des Selbstbestimmungsdiskurses in zwei 
Richtungen – einer (neo)liberal geprägten In-
terpretation im Sinne eines Anspruchsrechts 
(Beier/Wiesemann 2013) stehen zunehmende 
elterliche Präventionspflichten gegenüber 
(Baldus 2020). Exkludierenden konzeptuellen 
Tendenzen soll abschließend im Rahmen des 
Konzeptes der Reproduktiven Gerechtigkeit 
begegnet werden. 
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Summary

Selective prenatal diagnostics – Between repro-
ductive self-determination, reproductive justice 
and inclusion

The article critically reflects on and discusses 
the socio-ethical and social effects of selective 
prenatal diagnostics (PND) in order to broaden 
the perspective from the dominant individua-
listic perspective to include power-critical and 
socio-political, especially feminist and disabil
ity policy, dimensions. The introduction of 
new non-invasive prenatal tests (NIPT) made 
clear the tension between people with disabi-
lities’ right to reproductive self-determination 
and right to exist (Tolmein 2012). Against the 
backdrop of medical/technical developments, 
the discourse around self-determination is 
going in two different directions: A (neo)
liberal interpretation in the sense of an en-
titlement (Beier/Wiesemann 2013) is con
trasted with increasing parental obligations 
when it comes to prevention (Baldus 2020). 
Finally, exclusionary conceptual tendencies 
are addressed within the framework of the 
concept of reproductive justice. 
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1 	 Einleitung

Der Topos der reproduktiven Selbstbestimmung wird als das „Primärprinzip“ (Schmitz 
2016: 442) der PND bezeichnet, was bereits einleitend die Bedeutsamkeit in der Be-
gründungslogik dieser Technologie veranschaulicht. Während die Anerkennung 
dieses Selbstbestimmungsrechts zunehmend selbstverständlich erscheint, ist die Frage 
nach der Ausgestaltung und Reichweite angesichts neuer medizinisch-technischer 
Entwicklungen unter anderem im Bereich der PND keineswegs trivial (Kösters 2012). 
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Besonders die Einführung der nichtinvasiven Pränataltests (NIPT) und die damit ein-
hergehende steigende Inanspruchnahme verdeutlichen, dass es ein Spannungsverhältnis 
zwischen dem Recht auf reproduktive Selbstbestimmung der beteiligten schwangeren 
Person1 und dem Existenzrecht2 von Menschen mit Behinderungen3 bzw. weiterfüh-
rend dem Recht auf Diskriminierungsfreiheit gibt (Tolmein 2012), welches im Beitrag 
besonders mit Blick auf ableistische Ausschlüsse diskutiert werden soll. Dabei werden 
Ansätze feministischer, behindertenpolitischer und machtkritischer Analysen aufgegrif-
fen und vertieft. Daneben existierende und für den Forschungsgegenstand relevante As-
pekte, wie z. B. individualethische Reflexionen, können aufgrund des Umfangs keine 
Berücksichtigung finden. Die in dem Beitrag von mir vertretene medizinethische und 
menschenrechtsorientierte Position, die disziplinär in dem Bereich Heilpädagogik/Dis
ability Studies verortet ist, soll somit als eine mögliche Lesart innerhalb verschiedener 
Blickwinkel verstanden werden. 

2	 Grundlagen der Pränataldiagnostik 

Unter Pränataldiagnostik (PND) werden sämtliche Verfahren verstanden, die geneti-
sche Eigenschaften und demzufolge Entwicklungsauffälligkeiten des Embryos/Fötus 
vorgeburtlich erkennen (Gasiorek-Wiens 2014: 9). Mittels invasiver, d. h. in den Kör-
per eingreifender und nichtinvasiver pränataldiagnostischer Maßnahmen kann so die 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Erkrankung oder Chromosomenvariation des 
Embryos/Fötus vorgeburtlich ermittelt werden (Hennen/Petermann/Sauter 2001). Mit 
Blick auf Verfahren, die keine therapeutischen Optionen beinhalten, wird von selektiver 
Pränataldiagnostik gesprochen. Im Kontrast zu anderen medizinischen Verfahren weist 
die PND in sehr begrenztem Maße therapeutischen oder palliativen Nutzen auf und ist 
somit stärker auf die Diagnostik als auf therapeutische Optionen ausgerichtet (Schmitz 
2009). Insbesondere die nichtinvasiven Methoden der PND liefern keine Diagnose, son-
dern lediglich eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für das Auftreten einer Abweichung 
beim Embryo/Fötus und werden somit als Screeningtest eingestuft, dessen Ergebnis-
se nachfolgend eine Abklärung durch invasive Verfahren nach sich ziehen (Nationale 
Ethikkommission 2016: 7). Die fehlenden therapeutischen Optionen stellen werdende 
Eltern vor „konfliktreiche Entscheidungen“ (Heinkel 2024: 57), da sich die Handlungs-

1	 Ich verwende nachfolgend die Bezeichnung „schwangere Person“ anstatt „Frau“, um mich von 
dem Konzept der Binarität der Geschlechter abzugrenzen und die geschlechtliche Vielfalt des be-
troffenen Personenkreises abzubilden. Sofern die verwendeten Quellen von „Frauen“ sprechen, 
wird diese Bezeichnung aufgegriffen, um den historischen Zusammenhängen gerecht zu werden.

2	 Im Kontrast zu dem Begriff des „Lebensrechts“ soll nachfolgend der Begriff des „Existenzrechts“ 
Verwendung finden. Dieser rekurriert auf die durch die Disability Studies geprägte Sicht, dass sich 
Menschen mit Behinderungen durch pränatale Tests, die auf Behinderungen abzielen, mit denen 
sie leben, in ihrer Existenzberechtigung bedroht sehen (u. a. EKFuL et al. 2013). 

3	 Angelehnt an das soziale Modell von Behinderung wird nachfolgend die Bezeichnung „Menschen 
mit Behinderungen“ verwendet, die ebenfalls eine der gängigen Selbstbezeichnungen von Men-
schen mit Behinderungen entspricht und sowohl die Person als solche und nicht ihre Behinde-
rung im Vordergrund sieht als auch Behinderungen durch vielseitige äußere Barrieren mitdenkt 
(Achtelik 2018; Mertens 2016).
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möglichkeiten lediglich auf eine Weiterführung oder einen Abbruch der Schwanger-
schaft nach der pränatalen Diagnose erstrecken. 

Genetische Informationen über den Embryo/Fötus können seit einigen Jahren mittels 
Blutuntersuchungen der schwangeren Person nichtinvasiv gewonnen werden. Dabei han-
delt es sich um einen Zugang, der in der Praxis als „einfacher, risikoärmer und aussa-
gekräftiger“ (Brauer et al. 2016: 13) eingestuft wird als bisherige Methoden. Bei die-
sen NIPT werden anhand von zellfreier fetaler DNA (cffDNA), die sich im Zellplasma 
der schwangeren Person findet, Informationen über die genetische Ausstattung des Em-
bryos/Fötus gewonnen (Rehmann-Sutter/Schues 2020). Die Entscheidung für die Kas-
senzulassung der NIPT wurde im Jahr 2019 durch den Gemeinsamen Bundesausschuss  
(G-BA) beschlossen. Seit dieser Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist 
die Nachfrage deutlich angestiegen – von rund 52 000 Tests im zweiten Quartal 2022 auf 
71 477 Tests im ersten Quartal 2023, was nahelegt, dass NIPT nicht nur in Ausnahmefäl-
len Einsatz finden (Heinkel 2024: 57). Eine zentrale Kritik an den NIPT entzündet sich 
neben der angesprochenen Suche nach nicht therapierbaren Chromosomenveränderungen 
an der allgemeinen Aussagekraft der pränatal gewonnenen Ergebnisse. Je seltener eine 
Erkrankung oder Chromosomenbesonderheit ist, desto weniger zuverlässig werden die 
im Rahmen der NIPT ermittelten Wahrscheinlichkeitsberechnungen, da die Anzahl der 
falsch-positiven Ergebnisse steigt (Bartram 2022). Die Vorstellung, dass es sich bei PND 
oder NIPT um rein medizinische Verfahren handelt, blendet tangierende ethische, soziale 
und gesellschaftspolitische Fragen und Auswirkungen oftmals aus. Bei der erwarteten und 
absehbaren Ausweitung insbesondere nichtinvasiver Verfahren handelt es sich jedoch um 
eine „hochdynamisch-technische Innovation mit weitreichenden sozialen Auswirkungen“ 
(Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft 2018: 3). Die Durchführung pränataler Tests 
und die damit einhergehende Erstellung von Diagnosen und Prognosen sind im Gegensatz 
zu dem sonstigen ärztlichen Auftrag weniger auf kurative und therapeutische Optionen 
ausgelegt, sondern zielen zentral auf die reproduktive Selbstbestimmung der beteiligten 
schwangeren Person ab (Schmitz 2016). Jedoch wurde besonders mit Einführung der 
NIPT deutlich, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen dem beschriebenen Recht auf 
reproduktive Selbstbestimmung und dem Existenzrecht von Menschen mit Behinderun-
gen gibt (Tolmein 2012). Vor diesem Hintergrund lassen sich für die nachfolgende Ana-
lyse zwei zentrale Fragestellungen formulieren. Einerseits ist von Interesse, wie sich das 
Recht auf reproduktive Selbstbestimmung im Zuge der beschriebenen sowie antizipierten 
medizinisch-technischen Entwicklungen ausgestaltet und welche sozialen Veränderungen 
damit einhergehen. Des Weiteren ist zu beleuchten, inwieweit das Konzept der repro-
duktiven Selbstbestimmung dem Anspruch auf Universalität begegnen kann und wo sich 
Hinweise auf exkludierende, insbesondere ableistische Tendenzen zeigen, denen in Form 
alternativer konzeptueller Überlegungen begegnet werden muss. 

3 	 Reproduktive Selbstbestimmung

Grundsätzlich wird reproduktive Selbstbestimmung als Spezialfall personaler Auto-
nomie verstanden, der das grundlegende Recht eines Menschen beschreibt, „über die 
Belange des eigenen Lebens und des Körpers, insofern sie die Fortpflanzung betreffen, 
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selbst zu entscheiden“ (Wiesemann 2015: 201f.). Seit der im Jahr 1968 im Rahmen 
der UN-Menschenrechtskonvention expliziten Bezeichnung der reproduktiven Selbst-
bestimmung als Menschenrecht wird die menschenrechtliche Dimension dieses Rechts 
stets und von unterschiedlichen Seiten hervorgehoben (Büchler 2016). In Deutschland 
lassen sich im Vergleich mit dem internationalen Verfassungsrecht keine vergleichbar 
umfassenden Konzepte der reproduktiven Rechte finden (Wapler 2018). Der Begriff der 
reproduktiven Selbstbestimmung als solcher tritt im deutschen Recht nicht auf, wird 
jedoch durch eine Reihe von Rechtsnormen als Grundrecht garantiert (Kolleck/Sauter 
2019)4. Die historische Entwicklung des Begriffs zeigt zahlreiche Diskontinuitäten auf, 
sodass das Konzept der reproduktiven Selbstbestimmung als „sehr unscharf definiertes 
und verwendetes Prinzip“ (Schmitz 2016: 443) charakterisiert wird. Das ursprünglich 
im Rahmen der Frauen*bewegung als Abwehrrecht5 gegen körperliche Fremdbestim-
mung im Kontext sexueller und reproduktiver Rechte hervorgetretene Recht erfuhr im 
Zuge der letzten Jahre vermehrt Ausdifferenzierungen und wurde um weitere Kritik-
stränge erweitert. Im Fokus des feministischen Diskurses rund um reproduktive Selbst-
bestimmung stand seit jeher die Frage, für wen und unter welchen Bedingungen repro-
duktive Autonomie möglich sei (Sänger 2018). Neben unter anderem sozialen und kul-
turellen Normen und juristischen Vorgaben, die einen Rahmen für reproduktive Selbst-
bestimmung prägen, wird davon ausgegangen, dass auch reproduktive Technologien 
und medizinisch-technische Verfahren einen großen Einfluss ausüben (Unmüßig/Diehr 
2015). Bezogen auf internationale und frühere feministische Positionierungen zu PND 
wird deutlich, dass seit den 1980er-Jahren die Thematisierung der neuen Gen- und Re-
produktionstechnologien eine zunehmend wichtigere Rolle in der innerfeministischen 
Diskussion spielte und eine einheitliche Begriffsbestimmung von Selbstbestimmung er-
schwerte (Nüthen 2010). Kritiker*innen problematisierten beispielsweise die vermutete 
neoliberale Interessensverfolgung, die hinter vermeintlich selbstbestimmten reprodukti-
ven Entscheidungen stehe (Krolzik-Matthei 2016). Während es mittlerweile nahezu un-
bestritten ist, dass es ein zentrales Recht auf reproduktive Selbstbestimmung gibt, ist die 
Frage nach der Ausgestaltung und Reichweite dieses Rechts keineswegs eindeutig oder 
trivial (Kösters 2012). Diese ohnehin schon komplexe Frage wird durch neue medizi-
nisch-technische Entwicklungen zusehends erschwert. Auch im feministischen Diskurs 
erscheint eine gemeinsame Position zur Ausgestaltung des Selbstbestimmungsrechts 
und die damit verbundene Suche nach einem gemeinsamen feministischen Standpunkt 
bezogen auf den Komplex PND/NIPT weitaus komplexer als bisherige feministische 
Debatten (Stüwe 2022). Dieser Anforderung steht die Notwendigkeit gegenüber, sich 
angesichts wachsender konservativer Strömungen wie der Pro-Life-Bewegung und ei-
ner damit einhergehenden neokonservativen Aneignung des Selbstbestimmungsbegriffs 
zu positionieren (Krolzik-Matthei 2016). 

Im Zuge neuer fortpflanzungsmedizinischer Verfahren scheint das grundsätzliche 
Recht auf reproduktive Selbstbestimmung Ausdifferenzierungen in zwei Richtungen 
zu erfahren: Einer zunehmend liberalen Interpretation und Inanspruchnahme im Sinne 

4	 In der deutschen Rechtsordnung setzt sich das Recht auf reproduktive Freiheit aus drei Einzelnor-
men zusammen: dem allgemeinen Selbstbestimmungsrecht, dem Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit und dem Recht auf Privatheit der Familie (Beier 2013). 

5	 Als Abwehrrecht wird in diesem Zusammenhang traditionell die Abwehr einer Pflicht zur Fortfüh-
rung einer ungewollten Schwangerschaft verstanden (Schmitz 2016).
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eines „Anspruchsrechts“ auf ein Kind steht die durch die neuen Möglichkeiten begüns-
tigte „Pflicht“ zur Inanspruchnahme von medizinisch-technischen Verfahren gegenüber. 
Nachfolgend sollen beide Perspektiven reflektiert und insbesondere auf das Anwen-
dungsfeld NIPT bezogen werden. Im Zuge des angesprochenen liberalen Anspruchs-
rechts, das im Kontrast zu dem vorherigen Verständnis als Abwehrrecht steht, sei es 
zu einer „Umwertung“ (Graumann/Wolff 2016: 67) des ursprünglichen Selbstbestim-
mungsbegriffs gekommen. In dieser (neo)liberalen Lesart reproduktiver Selbstbestim-
mung erscheinen nicht mehr nur Entscheidungen für oder gegen ein Kind legitimierbar, 
sondern für ein bestimmtes Kind6 (Beier/Wiesemann 2013). Gemäß dieser Logik tra-
gen neue Gen- und Reproduktionstechnologien zu einer Erweiterung der Handlungs-
möglichkeiten insbesondere gebärfähiger Personen bei, die als „Beitrag zur Befreiung 
der Frauen von den ‚natürlichen‘ Zwängen der Fortpflanzung“ (Graumann 2001: 132) 
verstanden werden können. Auch die Umdeutung des bisherigen Rechts auf Selbstbe-
stimmung ist in dieser Technologie bejahenden Position essenziell – Selbstbestimmung 
wird so nicht mehr nur als „Freiheit von Zwang“ (Büchler 2016: 356) interpretiert, 
sondern als Recht im Sinne individueller Reproduktionsfreiheit, Zugang zu diesen neu-
en Technologien zu erhalten. Bei dieser Argumentation hervortretende Individualisie-
rungstendenzen wurden und werden in der Debatte um reproduktive Selbstbestimmung 
anhaltend problematisiert, da das Konzept den Einbezug sozialer Rahmenbedingungen, 
in deren Kontext reproduktive Entscheidungen getroffen werden, ausblende (Wichterich 
2015). Kritische feministische Positionen verweisen ebenfalls darauf, dass die „Frage 
sozialer Bedingtheit“ (Kritische Feminist_innen 2012: 35) reproduktiver Wünsche aus-
geklammert werde und vermeintlich selbstbestimmte Entscheidungen vielmehr einer 
„Weiterführung machtförmiger Verhältnisse im Privatleben“ (Kritische Feminist_innen  
2012: 35) gleichkommen.7 Mit der Frage nach bei reproduktiven Entscheidungen wir-
kendem sozialen Druck und sozialer Bedingtheit korrespondiert auch ein Kernkritik-
punkt der Debatte, der den Übergang zu der angesprochenen zweiten Entwicklungs-
tendenz – einer zunehmenden „Pflicht“ – markiert. So lassen Fragen nach Handlungs-
spielräumen und möglicher Einflussnahme werdender Eltern auch neue „Pflichtdimen-
sionen“ (Ranisch 2017: 536) für prospektive Eltern stärker hervortreten. Bisher eher auf 
den Bereich der Präimplantationsidagnostik (PID) begrenzte Fragen nach vorgeburt-
licher Selektion werden durch die wachsenden gentechnischen Möglichkeiten ausge-
dehnt, sodass durch NIPT nun auch bestehende Schwangerschaften in den Fokus rücken 
(Baldus 2020). Baldus beschreibt, dass Szenarien, die werdenden Eltern eine moralische 
Pflicht zu selektiven pränatalen Entscheidungen zuschreiben, „weit weniger visionär als 
gemeinhin angenommen“ (Baldus 2020: 9) erscheinen. Vor dem Hintergrund dieser ge-
wachsenen medizinisch-technischen Optionen werde die Inanspruchnahme von PND als 
selbstverständlicher „Teil elterlicher Verantwortung“ (Haker 2012: 32) wahrgenommen. 

6	 In der Debatte wird vorrangig das Anspruchsrecht auf ein bestimmtes Kind diskutiert. Bezogen 
auf die PND müsste äquivalent dazu eine Erweiterung um das Abwehrrecht gegen ein bestimmtes 
Kind vorgenommen werden. 

7	 Debatten um reproduktive Selbstbestimmung werden auch im Zuge pränataler Geschlechtsfest-
stellung geführt. Geschlechtsbezogene Abbrüche sind in der Mehrheit der Länder zwar verboten, 
finden aber weiterhin Anwendung und führen zu einem verringerten Frauenanteil der Weltbevöl-
kerung. Zur Verhinderung dieser Praxis wird das Geschlecht des Fötus in Deutschland erst nach 
Ablauf der 12. SSW mitgeteilt (Kolleck/Sauter 2019).  
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Mit der routinemäßigen Verfügbarkeit pränataldiagnostischer Angebote und einer nicht 
zuletzt daraus erwachsenen Inanspruchnahme, was sich durch niedrigschwellige Verfah-
ren wie die NIPT und deren Kassenzulassung perspektivisch potenziert, gehe auch die 
implizite Erwartung einher, diese Angebote in Anspruch nehmen zu müssen (Evangeli-
sche Konferenz für Familien- und Lebensberatung e. V. 2013). Es scheint also zu einem 
Wandel in dem Verständnis elterlicher Verantwortung gekommen zu sein. Diese auch 
als „Wertewandel“ (Haker 2012: 34) bezeichnete Entwicklung führe zu einer „Umkehr 
der Rechtfertigungsstruktur“ (Haker 2012: 34), die die vorgeburtliche Verhinderung als 
moralisch richtig klassifiziere. Über das benannte Prinzip der Selbstbestimmung werde 
die schwangere Person in die „Rolle der eigenverantwortlichen Akteurin“ (Baldus 
2020: 8) gebracht, wodurch Entscheidungen zunehmend in die Privatsphäre gedrängt 
werden. Bezogen auf elterliche Wahlfreiheiten wird davon ausgegangen, dass lediglich 
suggeriert werde, dass schwangeren Personen unterschiedliche Optionen offenstehen. In 
der fachwissenschaftlichen Diskussion wird im Kontrast zu der eigentlich angestrebten 
autonomen Entscheidungsfindung vielmehr von einem „freiwilligen“ oder „präventiven 
Zwang“ (Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. 2008: 31) berichtet. 
Durch den „schleichenden Wechsel von freiwilliger Inanspruchnahme pränataldiagnos-
tischer Untersuchungen hin zum pflichtmäßigen Einsatz“ (Bühl 2009: 95) werde der mo-
ralische Druck auf prospektive Eltern erhöht und die persönliche Reproduktion immer 
mehr als individuelles Risiko deklariert (Bühl 2009). Die wachsende Inanspruchnahme 
und die damit einhergehende Routinisierung, Normalisierung und auch die gesellschaft-
liche Akzeptanz sind jedoch nicht ausschließlich als Ergebnis staatlicher Einwirkung 
anzusehen (Bühl 2009). Im Kontrast zu einer gezielten politischen Steuerung scheint 
vielmehr eine gesellschaftlich akzeptierte Praxis entstanden zu sein, die auf eine „Ver-
meidung der Geburt von Menschen mit genetischen Besonderheiten und körperlichen 
Beeinträchtigungen“ (Sänger 2020: 326) abzuzielen scheint. Die Inanspruchnahme von 
PND/NIPT werde somit zu einer kaum noch infrage gestellten Routine – auf der einen 
Seite als verinnerlichte Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite als gesellschaftli-
che Pflicht (Dederich 2007). Am Beispiel der NIPT und des Zulassungsverfahrens lässt 
sich jedoch exemplarisch illustrieren, wie anhand staatlicher Politiken sowohl das Recht 
auf ein eigenes/gesundes Kind konstruiert wird als auch reproduktionstechnische Ver-
fahren und deren Nutzung normalisiert werden (Wichterich 2015). 

4 	 Kritische Einordnung der PND in der 
fachwissenschaftlichen Debatte

Wird an dieser Stelle nun der Blick auf die übergeordnete Kritik an selektiver PND 
geweitet, sehen Kritiker*innen in der Möglichkeit des Abbruchs nach einem prä-
natalen Befund grundsätzlich die Gefahr einer Selektion. Die anfänglich meist von 
Feminist*innen mit Behinderungen in die Debatte eingebrachten „eugenischen Seiten“ 
(Feyerabend 2015: 32) von reproduktionsmedizinischen Verfahren beleuchteten damals 
eine Leerstelle der feministischen Debatte, die teilweise auch heute noch aufgrund einer 
Engführung der Perspektive auf den Schwangerschaftsabbruch ableistische und inter-
sektionale Perspektiven ausblendet. Der Selektionsvorwurf, der sich einerseits in der se-
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lektiven pränatalen Suche nach Behinderungen als auch andererseits in der Möglichkeit 
eines selektiven Schwangerschaftsabbruchs zeigt, stellt einen zentralen Bestandteil der 
behindertenpolitischen Kritik dar. Die Selbstverständlichkeit, mit der PND angeboten 
werde und damit die Vermeidung der Existenz von Menschen mit Behinderungen er-
mögliche, stelle „gesellschaftliche Lebenswerturteile“ (Staatliche Koordinierungsstelle 
der UN-BRK 2013: 6) dar und könne nicht als wertneutral angesehen werden. Die staat-
liche Koordinierungsstelle der UN-BRK (2013) stuft sowohl die Etablierung als auch 
die Legitimierung von PND als eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderun-
gen sowie von ihren Angehörigen ein, da der Einsatz pränataldiagnostischer Angebote 
mittels selektiver Suche eine gezielte Vermeidung von Behinderung ermögliche. Mit 
Blick auf NIPT wird besonders das Vorhandensein von immer niedrigschwelligeren und 
einfacheren Tests als eine Infragestellung des Existenzrechts von Menschen mit Behin-
derungen gewertet (Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e. V. et 
al. 2013). Bei der Etablierung selektiver PND wird die Trisomie 21 oftmals als „Leit-
behinderung“ (Nicklas-Faust 2014: 63) klassifiziert. Durch diese Fokussierung wird 
perspektivisch erwartet, dass NIPT als „Instrument zur möglichst umfassenden ‚Verhin-
derung‘ der Geburt von Kindern mit Down-Syndrom“ (Henn/Schmitz 2012: 1308) wir-
ke. Exakte Abbruchzahlen werden hierzulande nicht flächendeckend und systematisch 
erfasst. Schätzungen zufolge führe die pränatale Diagnose Trisomie 21 in 90 bis 92 Pro-
zent der Fälle zu einem Schwangerschaftsabbruch (Formanski 2013: 165). Auch eine 
international vergleichende Studie verdeutlicht, dass sich die Zahl der lebendgeborenen 
Säuglinge mit Trisomie 21 in Ländern, in denen NIPT zur medizinischen Regelversor-
gung gehört wie beispielsweise Dänemark, um 42 Prozent reduzierte, als ohne PND zu 
erwarten gewesen wäre (de Graaf/Buckley/Skotko 2020). Diese gesunkene Geburtenra-
te habe sich in annähernd allen europäischen Ländern gezeigt und werde perspektivisch 
durch den Einsatz der NIPT weiter abnehmen (de Graaf/Buckley/Skotko 2020). 

5 	 PND/NIPT und Inklusion

Inklusion meint gemäß der UN-BRK die „volle und gleichberechtigte gesellschaftliche 
Teilhabe von allen Menschen mit Behinderungen insbesondere in den Bereichen Bil-
dung, Wohnen, Arbeit und Freizeit“ (Graumann 2014: 79). Das durch die UN-BRK vo-
rangetriebene soziale Modell von Behinderung spielt in der behindertenpolitischen Kri-
tik eine besondere Rolle, da die PND diesem und den damit verbundenen Zielen eines 
gesellschaftlichen Paradigmenwechsels im Sinne inklusiver Strukturen entgegenzuwir-
ken scheint. Die Betonung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und 
die Ablehnung eines mit der PND verbundenen medizinischen und defizitorientierten 
Blicks markiert einen Kern der behindertenpolitischen Sicht (u. a. Hennen/Petermann/
Sauter 2001). Bei vielen Argumentationsstrukturen wird deutlich, dass der Konflikt 
hauptsächlich in dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person und dem Exis-
tenzrecht von (ungeborenen) Menschen mit Behinderungen verortet und somit der 
selektive Schwangerschaftsabbruch als Kern des Problems definiert wird (Graumann 
2018). Dieser Argumentation folgend, sei es sowohl ein legitimer Wunsch, ein Kind 
ohne Behinderung bekommen zu wollen, als auch eine rein private Entscheidung, die 
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als solche nicht als behindertenfeindlich eingestuft werden könne (Graumann 2014). Mit 
dieser auf eine „individualethische Problemsicht“ (Graumann 2006: 5) begrenzte Per
spektive scheint die Diskussion jedoch die eigentliche Kritik der Behindertenbewegung 
zu verkennen. Die kritische behindertenpolitische Perspektive nimmt mit ihrer überge-
ordneten sozialethischen Position gerade nicht die individuelle Entscheidung schwan-
gerer Personen in den Blick und bewertet diese, sondern problematisiert vielmehr eine 
gesellschaftlich normalisierte Praxis der PND, die ein „diskriminierendes Signal aus-
sende, dass nämlich das Leben der Menschen mit Behinderungen nicht lebenswert sei“ 
(Rehmann-Sutter 2021: 293). Innerhalb der Disability Studies wird dieses Argument 
auch als „expressivist argument“ (Asch/Parens 2000: 13) bezeichnet und beschreibt 
den Umstand, dass eine Behinderung als Grund für einen selektiven Abbruch fungieren 
könne und dürfe. Auch im Rahmen der „Disability Rights Critique of Prenatal Genetic 
Testing“ (Asch/Parens 2000) wird der Kern der Diskriminierung darin gesehen, dass 
aus Sicht von Nicht-Behinderten das Leben von Menschen mit Behinderungen als nicht 
gleichwertig bewertet und der Umgang mit Behinderung nach wie vor eher individuell 
als gesellschaftlich verhandelt werde. Der Ausbau sowie die kontinuierliche Weiterent-
wicklung und die damit verbundene vorgeburtliche Suche nach Behinderungen seien 
„konträr“ (Hirschberg 2014: 92) zu dem der UN-BRK innewohnenden sozialen Mo-
dell von Behinderung. Auch wenn der Vorwurf der Diskriminierung nicht abschließend 
geklärt werden kann, wird angenommen, dass es sich bei der PND und tangierenden 
gesellschaftlichen Entwicklungen um eine im Sinne von Artikel 8 „schädliche Praktik“ 
(UN-BRK Artikel 8) handelt, zu deren Bekämpfung sich der Staat mit der Ratifizierung 
der Konvention verpflichtet hat (Graumann 2016). 

Das Konzept der reproduktiven Selbstbestimmung und der damit verbundene An-
spruch auf eine autonome Entscheidungsfindung in reproduktiven Belangen scheinen 
in der Realität in vielerlei Hinsicht deutlich limitiert zu sein – es stellt sich die Fra-
ge, wessen Selbstbestimmung auf dieser konzeptuellen Basis überhaupt gemeint und 
verhandelt wird bzw. werden kann und soll. Vor diesem Hintergrund hervortretende 
ableistische Ausschlüsse und exkludierende Praktiken sollen nachfolgend diskutiert 
werden. 

Historisch gesehen waren sowohl reproduktive Belange als auch die Inanspruch-
nahme reproduktiver Rechte stets verknüpft mit Fragen nach Rassismus, Klassismus 
und Ableismus (Nüthen 2018). Während die Reproduktion einiger Menschen in der 
Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart als erwünscht angesehen und durch pro-
natalistische Praktiken unterstützt wurde, wird davon ausgegangen, dass die Repro-
duktion bei anderen gesellschaftlichen Gruppen weniger unterstützt oder gar aktiv 
verhindert wurde und wird (Nüthen 2018). Bezogen auf Menschen mit Behinderun-
gen scheinen zwei zentrale Dimensionen von Bedeutung zu sein – einerseits die durch 
PND ermöglichte vorgeburtliche Verhinderung von Menschen mit Behinderungen 
und der damit verbundene Einfluss auf reproduktive Entscheidungen prospektiver El-
tern sowie andererseits die Möglichkeit der direkten Inanspruchnahme reproduktiver 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Schenk (2020) macht drei Themenfelder 
aus, die Menschen mit Behinderungen bezogen auf eugenische staatliche Praktiken 
nach dem Zweiten Weltkrieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrafen: 
Sterilisation, humangenetische Beratung und PND in Kombination mit selektiver Ab-
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treibung. Rückblickend schlussfolgert Schenk (2020), dass die eugenische Idee zwar 
Modifikationen und Anpassungen erfahren habe, jedoch stets weitergetragen wurde 
und mittlerweile eher in der Verbindung von Eugenik und Freiwilligkeit auszumachen 
sei. Mit Blick auf den hinzugekommenen Topos der Freiwilligkeit wird konstatiert, 
dass eine neue Form der „Neo-Eugenik“ (Schmuhl 2016: 321) entstanden sei, die 
nicht mehr wie ursprünglich durch den Staat, sondern durch die Gesellschaft Trieb-
kraft erfahren habe. Zur Verwendung des Eugenik-Begriffs bezogen auf PND gibt 
es innerhalb der Debatte keine einheitliche Meinung und kontroverse Diskussionen. 
Exemplarisch sprechen Mürner und Sierck von einer „Eugenik von unten“ (Mürner/
Sierck 2012: 88), die den verstärkten Einfluss individueller Wahlmöglichkeiten der 
Bürger*innen meint. Achtelik (2018) dagegen lehnt den Eugenik-Begriff in Bezug auf 
PND ab und beschreibt, dass sich das mit eugenischen Maßnahmen verfolgte Ziel der 
Bevölkerungsverbesserung nicht auf die im Rahmen von PND getroffenen individu-
ellen Entscheidungen anwenden lasse. Das angesprochene Zusammenspiel aus Staat 
und Gesellschaft lässt sich besonders anhand des bereits oben genannten Beispiels der 
NIPT illustrieren. Durch solche als „Biopolitiken“ (Wichterich 2015: 34) bezeichnete 
Maßnahmen normalisiere der Staat neben reproduktionstechnischen Verfahren ebenso 
das elterliche Recht auf ein eigenes/bestimmtes Kind und trage somit zur „Normali-
sierung und Standardisierung“ (Wichterich 2015: 34) bei. So entstandene und weiter-
hin entstehende „behindertenfeindliche gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen“ 
(Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit 2022: 207) können auf der Basis ableistischer 
Normen gesellschaftlichen Druck auf schwangere Personen ausüben. Bezogen auf 
die konkrete Ausgestaltung reproduktiver Rechte von Menschen mit Behinderung 
schlussfolgert die Monitoring-Stelle der UN-BRK, dass Mädchen und Frauen mit Be-
hinderungen „schwerwiegende Diskriminierungserfahrungen“ (Monitoringstelle der 
UN-BRK 2021: 1) erleben und eine gleichberechtigte Ausübung und Inanspruchnah-
me der reproduktiven Rechte hierzulande nach wie vor nicht selbstverständlich sei. 
Es wird davon ausgegangen, dass unter anderem durch die exemplarisch aufgezeigten 
Maßnahmen die Reproduktion einiger Menschen gefördert oder eben verhindert wer-
de, was in eine Verfestigung sozialer Ungleichheiten münde (Wichterich 2015). Trotz 
des konzeptuellen Anspruchs auf Universalität scheinen Zugänge zu und die Möglich-
keit der Inanspruchnahme von reproduktiven Rechten nach wie vor sehr unterschied-
lich gestaltet zu sein. Obwohl Staaten die Pflicht haben, die Gewährleistung reproduk-
tiver Rechte bei allen Bürger*innen gleichermaßen sicherzustellen, wird davon ausge-
gangen, dass durch die staatliche Orientierung an der „heterosexuellen patriarchalen 
Familie als zentraler Säule der sozialen Ordnung“ (Wichterich 2015: 35) Maßstäbe 
gesetzt und soziale Normen konstruiert werden. Durch diesen Mechanismus finden 
Minderheiten nicht ausreichend Einbezug. Auch Nüthen gibt gegenüber dem Univer-
salitätsanspruch kritisch zu bedenken, dass aufgrund mannigfaltiger Ausschlüsse nur 
wenige Menschen das verbriefte Recht auf reproduktive Selbstbestimmung faktisch in 
Anspruch nehmen können. So wird zunehmend vorgeschlagen, Selbstbestimmung im 
Kontext reproduktiver Belange mit der Forderung nach reproduktiver Gerechtigkeit 
zu verknüpfen (Nüthen 2018), was nachfolgend vorgenommen werden soll. 
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6 	 Das Konzept der Reproduktiven Gerechtigkeit

Dieses den angesprochenen Gerechtigkeitsaspekt inkludierende Konzept stammt ur-
sprünglich aus dem US-amerikanischen Raum, wo es unter der Bezeichnung „reproduc-
tive justice“ (Schultz 2022: 349) von Schwarzen Feminist*innen entwickelt und ausge-
staltet wurde, um intersektionale Unterdrückungsformen rund um das Thema Reproduk-
tion in den Blick zu nehmen (Ross 2021). Das Konzept als solches existiert bereits seit 
den 1970er-Jahren, jedoch ist seine Anwendung im deutschen Kontext sowie insbeson-
dere der Übertrag auf den konkreten Gegenstand der PND relativ neu. Der die Debatte 
um eine entscheidende Dimension erweiternde Begriff der Reproduktiven Gerechtigkeit 
kombiniert sowohl Forderungen nach reproduktiven Rechten als auch die politischen 
Ziele sozialer Gerechtigkeit miteinander (Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit 2022). 
Insbesondere in Deutschland folgt dies nach Schultz (2022) auf eine Phase, in der femi-
nistische Auseinandersetzungen macht- und herrschaftskritische Perspektiven im Kontext 
reproduktiver Fragen sowie intersektionale Zugänge kaum zum Gegenstand der gemein-
samen Diskussion gemacht haben. Konkreter Ansatzpunkt der Debatte um reproduktive 
Gerechtigkeit war die „Überzeugung, dass systematische Ungleichheit schon immer die 
Entscheidung von Menschen in Bezug auf das Kinderkriegen und die Elternschaft“ (Ross 
2021: 23) geprägt habe, und dies insbesondere in der Gruppe benachteiligter Frauen. Ein 
Hauptkritikpunkt der Bewegung war die Verengung der damaligen Diskussion um repro-
duktive Rechte auf die Perspektive von weißen, heterosexuellen, der Mittelschicht zuge-
hörigen cis-Frauen sowie auf die Pole „pro life“ und „pro choice“ (Netzwerk Reproduk-
tive Gerechtigkeit 2022). Als Erweiterung der bisherigen Diskussion wurde neben der 
Entscheidung gegen eine Schwangerschaft und den dazugehörigen Rahmenbedingungen 
insbesondere das Recht, sich bewusst für ein Kind entscheiden zu können, und der damit 
verbundene Anspruch auf gute soziale Bedingungen eingefordert (Schultz 2022). Ins-
gesamt sollte das Konzept so einen „erweiterten Orientierungsrahmen“ (Ross 2021: 19) 
liefern, der es ermöglicht, „die intersektionalen Unterdrückungsformen in den Blick zu 
nehmen“ (Ross 2021: 19). Anders als das Konzept der reproduktiven Selbstbestimmung 
und dessen oftmals individualistische Auslegung ermöglicht das Konzept der Reproduk-
tiven Gerechtigkeit eine Analyse gesellschaftlicher und systematischer Strukturen und 
schärft so den Blick für eine machtkritische Auseinandersetzung (Nüthen 2018). In die-
ser Perspektiverweiterung um den benannten Gerechtigkeitsaspekt unterscheidet sich das 
Konzept zentral von dem der reproduktiven Selbstbestimmung und bietet Ansatzpunk-
te für gesellschaftliche Veränderungen. Reproduktive Selbstbestimmung kann ohne die 
Grundlage für ihr Gelingen – die Reproduktive Gerechtigkeit – nicht realisiert werden. 
Damit zeigt sich die Notwendigkeit einer Neuorientierung der bisherigen Debatte, die 
Reproduktive Gerechtigkeit als leitendes Konzept und Handlungsprinzip für eine femi-
nistische Diskussion um PND festlegt. 

7 	 Ausblick

Für einen medizinethischen Diskurs um PND ermöglicht die Anwendung des Kon-
zeptes der Reproduktiven Gerechtigkeit das Offenlegen von Leerstellen der bisherigen 
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Debatte, die sich insbesondere in ableistischen Ausschlüssen in Bezug auf die (Un-)
Möglichkeit selbstbestimmter Entscheidungen im Bereich der Reproduktion zeigen. 
Veränderungen für den Diskurs durch die Anwendung des Konzeptes ergeben sich 
auch im Bereich der rechtebasierten bzw. menschenrechtstheoretischen Betrachtung – 
so ermöglicht es das Konzept der Reproduktiven Gerechtigkeit, die Pflichtentrias der 
Menschenrechte (Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten) miteinzubeziehen 
und so im Gegensatz zu liberalistisch verengten Konzepten wie dem Selbstbestim-
mungskonzept den Einfluss unterschiedlicher Dimensionen zu gewährleisten, um so 
eine umfassende und intersektionale Sicht auf Reproduktion bieten zu können. Dies 
erlaubt einen Gegenentwurf zu der gängigen Rezeption der Thematik im Sinne indivi-
dualethischer Fragestellungen.

Abschließend kann es im Rahmen einer kritischen, intersektionalen und anti-ableis-
tischen Forderung nach reproduktiver Selbstbestimmung nur um die Emanzipation und 
den Einbezug aller Menschen gehen (Nüthen 2018). Diese Position sollte gesellschaftli-
che Folgen pränataler Diagnostik für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehöri-
gen kritisch reflektieren, ohne dabei das Selbstbestimmungsrecht schwangerer Personen 
und prospektiver Eltern in reproduktiven Belangen infrage zu stellen (Netzwerk gegen 
Selektion durch Pränataldiagnostik 2017a). Als Konklusion bleibt, dass vergangene, ge-
genwärtige und zukünftige Entwicklungen im Bereich der PND stets nicht nur, wie in 
dem gängigen individualistisch ausgerichteten Narrativ behauptet, Auswirkungen auf 
die betroffene schwangere Person haben, sondern in umfassende sozialethische und ge-
sellschaftspolitische Entwicklungen eingebettet sind und Einfluss ausüben. Was bleibt, 
ist diese in Teilen akzeptierte wie auch antizipierte Norm gesellschaftlich erwünschter 
bzw. unerwünschter Reproduktion anhaltend offenzulegen, zu problematisieren sowie 
fortlaufend kritisch zu adressieren (Nüthen 2018). 
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